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Beachte

Besprechung in: ÖStZ Nr. 13/2017, 332-336;

Rechtssatz

Mit der Wortfolge "Entschädigung durch den Arbeitgeber..., die an einen Arbeitnehmer bei Au@ösung des

Dienstverhältnisses auf Grund

gesetzlicher Vorschriften ... zu leisten ist" wird grundsätzlich

auch für steuerliche Zwecke an die zivilgerichtlichen Vorschriften angeknüpft. Allerdings Bndet diese Anknüpfung dort

ihre Grenzen, wo die Regelungen des Zivilrechts und der dazu ergangenen zivilgerichtlichen Rechtsprechung, die den

Schutz der Dienstnehmer vor Augen haben und kurzfristige Entgeltsänderungen vor Au@ösung des Dienstverhältnisses

daher vor diesem rechtlichen Hintergrund prüfen, einen weitergehenden Normzweck als § 67 Abs. 3 EStG 1988

verfolgen. Von einer "auf Grund gesetzlicher Vorschriften" zu leistenden einmaligen Entschädigung durch den

Arbeitgeber bei Au@ösung des Dienstverhältnisses im Sinne des § 67 Abs. 3 EStG 1988 kann nämlich nicht mehr

gesprochen werden, wenn an Stelle einer über die gesetzliche Abfertigung hinaus gehenden einmaligen Entschädigung

durch den Arbeitgeber bei Au@ösung des Dienstverhältnisses wenige Monate vor dieser Au@ösung - ohne erkennbare

Rechtfertigung in einem veränderten vertraglichen Arbeitsumfang oder in einem unangemessenen Ausmaß zu solchen

Veränderungen - das monatliche Entgelt wesentlich erhöht wird. Die solcherart erhöhten Abfertigungsansprüche

ergeben sich nicht aus der unveränderten Fortführung des mehrjährigen Dienstverhältnisses und daraus

resultierenden gesetzlichen Ansprüchen, sondern aus einer anlässlich der Auflösung des Dienstverhältnisses kurzfristig

eingeräumten Erhöhung. Damit liegt aber ungeachtet eines Durchschlagens der Erhöhung auf § 23 AngG insoweit

keine Abfertigung "aufgrund gesetzlicher Vorschriften" iSd § 67 Abs. 3 EStG 1988 vor.auch für steuerliche Zwecke an die

zivilgerichtlichen Vorschriften angeknüpft. Allerdings Bndet diese Anknüpfung dort ihre Grenzen, wo die Regelungen

des Zivilrechts und der dazu ergangenen zivilgerichtlichen Rechtsprechung, die den Schutz der Dienstnehmer vor

Augen haben und kurzfristige Entgeltsänderungen vor Au@ösung des Dienstverhältnisses daher vor diesem rechtlichen

Hintergrund prüfen, einen weitergehenden Normzweck als Paragraph 67, Absatz 3, EStG 1988 verfolgen. Von einer

"auf Grund gesetzlicher Vorschriften" zu leistenden einmaligen Entschädigung durch den Arbeitgeber bei Au@ösung

des Dienstverhältnisses im Sinne des Paragraph 67, Absatz 3, EStG 1988 kann nämlich nicht mehr gesprochen werden,

wenn an Stelle einer über die gesetzliche Abfertigung hinaus gehenden einmaligen Entschädigung durch den

Arbeitgeber bei Au@ösung des Dienstverhältnisses wenige Monate vor dieser Au@ösung - ohne erkennbare

Rechtfertigung in einem veränderten vertraglichen Arbeitsumfang oder in einem unangemessenen Ausmaß zu solchen

Veränderungen - das monatliche Entgelt wesentlich erhöht wird. Die solcherart erhöhten Abfertigungsansprüche

ergeben sich nicht aus der unveränderten Fortführung des mehrjährigen Dienstverhältnisses und daraus

resultierenden gesetzlichen Ansprüchen, sondern aus einer anlässlich der Auflösung des Dienstverhältnisses kurzfristig

eingeräumten Erhöhung. Damit liegt aber ungeachtet eines Durchschlagens der Erhöhung auf Paragraph 23, AngG

insoweit keine Abfertigung "aufgrund gesetzlicher Vorschriften" iSd Paragraph 67, Absatz 3, EStG 1988 vor.
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